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Mit der Änderung der FOBOSO
Deutsch, Englisch und Mathematik
schluss über die Vorrückungserlaub
ren Schulabschluss in den Fächern
erzielen, andernfalls ist eine Aufnah

Nach § 4 der FOBOSO wird die Eig

1. bei Vorliegen der Erlaubnis zum V

2. bei einem Notendurchschnitt von
Zeugnis über den mittleren Schulab

Wer im Zeugnis über den mittleren
Note nachweist, muss sich in diesem
Englisch tritt unter den Voraussetzu
Der landeseinheitliche Termin der
Prüfungen werden von der aufnehm

Unbeschadet anderer Bestimmunge

1. eine uneingeschränkte Fachhoch
sitzt,

2. die deutsche Sprache in Wort un
Unterricht folgen kann,

3. die Fachhochschulreife nicht inne
er (§ 22 Abs. 1) erreichen kann,

4. an einer Fachoberschule oder Be
a) zweimal die Probezeit od
b) zweimal die angestrebte
c) je einmal die Probezeit un

hat,
5. zweimal eine Prüfung zur Erlang

nicht bestanden hat,
6. nicht nur vorübergehend gehinde

nehmen oder
7. von allen Fachoberschulen ausg

nicht einer Aufnahme zustimmt.

An zunächst sechs FOS können i
2-stündig) für qualifizierte M-10 S
mittags), die die FOS besuchen w
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entfällt künftig die schriftliche Aufnahmeprüfung in den Fächern
. Damit müssen die Schüler, sofern sie nicht den mittleren Schulab-
nis in die Jahrgangsstufe 11 (Oberstufenreife) erreicht haben, im mittle-
Deutsch, Mathematik und Englisch mindestens den Notenschnitt von 3,5
me in die FOS nicht möglich.

nung für die Fachoberschule künftig nachgewiesen:

orrücken in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums oder

mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im
schluss, wobei eine Note schlechter als 4 sein darf.

Schulabschluss in einem der in Satz 1 Nr. 2 genannten Fächer keine
Fach einer Feststellungsprüfung unterziehen. An die Stelle des Faches

ngen des § 11 Abs. 6 die Ersatzfremdsprache.
Feststellungsprüfung wird vom Staatsministerium bekannt gegeben; die
enden Schule abgenommen.

n darf nicht aufgenommen werden, wer

schulreife oder eine Hochschulreife bereits be-

d Schrift nicht so weit beherrscht, dass er dem

rhalb der verbleibenden Höchstausbildungsdau-

rufsoberschule
er
Jahrgangsstufe oder
d die angestrebte Jahrgangsstufe nicht bestanden

ung oder zum Nachweis der Fachhochschulreife

rt ist, an der fachpraktischen Ausbildung teilzu-

eschlossen ist, sofern das Staatsministerium

m zweiten Halbjahr der Abschlussklasse VORKURSE in D, M, E (je
chüler und WS-H Schüler eingerichtet werden (in der Regel nach-
ollen.

ulberatungsstelle Oberbayern-Ost

Homepage: www.sbndb.de

dingungen in die Fachoberschule:
fnahmeprüfung entfällt

mailto:info@sbndb.de
http://www.sbndb.de/

